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Gesetzestexte zur Jugendhilfeplanung
Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII): Kinder- und Jugendhilfe

Vierter Abschnitt: Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung:

§ 79
Gesamtverantwortung, Grundausstattung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach die-
sem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass die zur Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Ver-
anstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig
und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormün-
der und Pflegepersonen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen
angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Ju-
gendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf ent-
sprechende Zahl von Fachkräften.

§ 80
Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen

Menschen und der Personensorgeberechtigten für, einen mittelfristigen Zeitraum zu er-
mitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu
planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt
werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können,
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Ju-

gendhilfeleistungen gewährleistet ist,
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders

gefördert werden,
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander ver-

einbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugend-
hilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom
Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung
des überörtlichen Trägers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt
das Landesrecht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfepla-
nung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und
die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer
Familien Rechnung tragen.
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§ 81
Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öffentlichen Einrich-
tungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien
auswirkt, insbesondere mit
1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,
2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrich-

tungen des Gesundheitsdienstes,
4. den Stellen der Bundesanstalt für Arbeit,
5. den Trägern anderer Sozialleistungen,
6. der Gewerbeaufsicht,
7. den Polizei- und Ordnungsbehörden,
8. den Justizvollzugsbehörden und
9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung im

Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.

(zit. nach Münder u.a., Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG/SGB VIII, - Gesetzesstand: 1.1.1999)

Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
(Jugendförderungsgesetz) vom 21. Dezember 1993:

§ 4
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

in der Jugendhilfeplanung
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung
in der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 des Achten Buches Sozialgesetzbuch den Bestand
und den Bedarf an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen sowie Fachkräften der Ju-
gendarbeit und der Jugendsozialarbeit zu ermitteln und Festlegungen für die Umsetzung der
notwendigen Maßnahmen zu treffen. Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen sind ge-
sondert darzustellen. Der Anteil der für die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit bereit-
gestellten Mittel ist gesondert auszuweisen.

(2) An der Jugendhilfeplanung nach Absatz 1 sind die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von Anfang an zu beteiligen. Sonstige Verbände,
Gruppen und Initiativen, die in der Jugendarbeit oder der Jugendsozialarbeit tätig sind, sollen
angemessen beteiligt werden. jungen Menschen soll Gelegenheit gegeben werden, in ge-
eigneten Beteiligungsformen an der Jugendhilfeplanung mit zu wirken.

(zit. nach Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz, Nr. 33 vom 30.12.1993, S. 630)

Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(AGKJHG), vom 21. Dezember 1993:

§ 14
Jugendhilfeplanung

(1) An der Jugendhilfeplanung nach § 80 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind die an-
erkannten Träger der freien Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von Anfang an zu
beteiligen. Sie sind hierzu rechtzeitig und umfassend über Inhalte, Ziele und Verfahren der
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Planung zu unterrichten. Die Jugendämter und das Landesjugendamt können im Rahmen
der Jugendhilfeplanung Arbeitsgemeinschaften einrichten, in denen die Träger der freien Ju-
gendhilfe und ihre Zusammenschlüsse an der Jugendhilfeplanung mitarbeiten.

(2) Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sind Angebote und Maßnahmen zur Förderung von
Mädchen und jungen Frauen gesondert darzustellen.

(zit. nach Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz, Nr. 33 vom 30.12.1993, S. 636)

Gemeindeordnung (GemO)
 in der Fassung vom 31. 1. 1994 (GVBI. S. 153),

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. 7.1998 (GVBl. S. 171):

§ 16c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde ü-
ber die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfah-
ren entwickeln und durchführen.

(zit. nach Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz 1999, S.23)

Kindertagesstättengesetz [KitaG]

§ 9
Planung und Sicherstellung

(1) Das Jugendamt gewährleistet, dass in seinem Bezirk die nach den Bestimmungen der §§
5 bis 7 erforderlichen Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Es legt im Benehmen mit der
Schulbehörde in einem Bedarfsplan fest, in welchen Gemeinden und in weicher Art, Anzahl
und Größe Kindertagesstätten unter Berücksichtigung voraussehbarer Entwicklungen vor-
handen sein müssen; im Bedarfsplan soll auch bestimmt werden, an welchen Standorten
neue Plätze einzurichten sind. Der Bedarfsplan ist jährlich fortzuschreiben.

(2) Durch Anzahl und Standort der Kindergärten muss sichergestellt sein, dass für jedes Kind
zur Erfüllung des Anspruchs nach § 5 ein Platz in einem Kindergarten zur Verfügung steht,
der ohne lange Wege oder Anfahrten besucht werden kann. In allen Gemeinden sollen des-
halb Kindergärten vorgesehen werden, soweit dies nach Anzahl der Kinder möglich ist.

(3) Im Bedarfsplan sind Plätze in Kindergärten getrennt nach Teilzeitplätzen, die vor- und
nachmittags angeboten werden, und nach Ganztagsplätzen mit Mittagessen auszuweisen.
Der Bedarf an Ganztagsplätzen ist entsprechend den Bedürfnissen der Familien unter be-
sonderer Berücksichtigung der Anliegen erwerbstätiger und in Ausbildung stehender Eltern
zu ermitteln.

(4) Die Bedarfsplanung zur Erfüllung der Verpflichtungen nach §§ 6 und 7 erfolgt unter vor-
rangiger Berücksichtigung von Angeboten schulischer Ganztagsbetreuung und der in Kin-
dergärten für diese Altersgruppen zur Verfügung stehenden Plätze. Den Bedürfnissen der
Familien, insbesondere den Anliegen erwerbstätiger und in Ausbildung stehender Eltern soll
Rechnung getragen werden.
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(5) Unbeschadet der weitergehenden Rechte des Jugendhilfeausschusses nach § 71 Abs. 3
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch legt das Jugendamt mit seinen Vorschlägen
zum Haushaltsplan eine Aufstellung der nach Absatz 1 vorgesehenen Baumaßnahmen vor.
Die bereitgestellten Mittel werden nach einem Durchführungsplan verteilt.

(zit. nach Kindertagesstättengesetz, Hg. Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, Rheinland-Pfalz,
1999)
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